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Bebauungsplan 42/4 Dürscheven „Heidegarten“ 
 
Textliche Festsetzungen 
 
1.  Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1.1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 
 
Gemäß § 1 (5) BauNVO sind die nach § 4 (2) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzun-
gen (Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe) nur aus-
nahmsweise zulässig. 
 
Die gem. § 4 (3) Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen sind nach § 1 (6) BauNVO unzulässig. 
 
1.2 Stellung der baulichen Anlagen § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
 
Ist die Stellung der baulichen Anlagen zeichnerisch nicht festgesetzt, ist die Hauptfirstrich-
tung der Gebäude entweder parallel oder in einem Winkel von 90° zur Erschließungsstraße 
herzustellen. Eine Abweichung von dieser Vorgabe von bis zu 5° ist zulässig. 
 
1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB) i.V. mit § 86 (1) BauO NRW 
 
Höhe der baulichen Anlagen  
Die max. Höhe der Fußbodenoberkante (FOK EG) bezieht sich auf die Höhe der Straßen-
oberkante am Rand der dem Baugrundstück zugeordneten Verkehrsfläche. Gemessen wird 
in der auf die Gesamtbreite des Gebäudes bezogenen Mittelachse. 
Die Fußbodenoberkante des Erdgeschosses darf bis zu 0,50 m über dem Bezugspunkt lie-
gen, nicht jedoch unter dem Bezugspunkt. 
Diese Bezugshöhe ist auch für die Bemessung der Abstandsflächen sowie Aufschüttungen 
des Geländes heranzuziehen. 
 
Die Firsthöhe darf max. 9,0 m über dem Bezugspunkt (Straßenoberkante) liegen. 
Die Traufhöhe muss im Teilbereich WA 2 (zwingend zweigeschossige Bebauung) mind. 6,0 
m über dem Bezugspunkt (Straßenoberkante) liegen. 
 
Bezugspunkt 
Als Bezugspunkt für die Ermittlung der festgesetzten Höhen wird die Höhe der Oberkante 
der fertigen öffentlichen Verkehrsfläche (Grenze zwischen fertiger öffentlicher Verkehrsfläche 
- Gehweg/Straße - und dem jeweiligen Baugrundstück), zu der der Haupteingang des Ge-
bäudes orientiert ist, festgesetzt.  
 
Maßgeblich sind die ausgebauten, ansonsten die geplanten Höhen der öffentlichen Ver-
kehrsfläche. 

 
1.4  Nebenanlagen und Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB und § 14  (2) 
 BauNVO) 
 
Garagen, Carports und Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen und in den 
seitlichen Abstandsflächen zulässig. Grenzen die seitlichen Abstandsflächen an eine Ver-
kehrsfläche an, müssen Garagen, Carports und Stellplätze von dieser Grenze einen Min-
destabstand von 1 m einhalten. Der zur Verkehrsfläche verbleibende Streifen von mind. 1 m 
muss dauerhaft begrünt werden. 
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Pro Grundstück dürfen Garagen nur in einem der seitlichen Grenzabstände errichtet werden. 
 
Bei Baufenstern mit einer geringeren Tiefe als 15 m dürfen Garagen / Carports die rückwär-
tige Baugrenze um max. 2,0 m überschreiten. 
 
Garagen und Carports müssen - ausgehend von der Straßenbegrenzungslinie um mind. 5,0 
m zurückgesetzt werden. 
 
Pro Wohngebäude sind für die 1. Wohneinheit mind. zwei unabhängig voneinander anfahr-
bare Stellplätze zu realisieren. Für die 2. Wohneinheit eines Wohngebäudes (z.B. Einlieger-
wohnung) ist mind. ein Stellplatz zu realisieren. 
 
Als Bezugshöhe für die Berechnung der Abstandsfläche wird die Mittelachse der Nebenan-
lage/Garage bezogen auf die Höhe der Straßenoberkante am Rand des Baugrundstückes 
festgesetzt. 
 
Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO über 30 m³ umbautem Raum sind gem. § 23 (5) 
BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Dies gilt nicht für 
Garagen. 
 
Die der Versorgung des Baugebietes dienenden Nebenanlagen sind gem. § 14 (2) BauNVO 
im Baugebiet ausnahmsweise zulässig. 
 
1.5 Zulässige Zahl von Wohnungen gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB 
In den allgemeinen Wohngebieten sind maximal 2 Wohnungen je Wohngebäude zulässig.  
 
1.6  Grünordnerische Festsetzungen  
 
1.6.1 Vorgartenflächen 
Die Vorgartenflächen sind gärtnerisch anzulegen. 
 
1.6.2 Anlage von Gehölzpflanzungen 
Die im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Flächen mit Pflanzgebot sind mit heimi-
schen, standortgerechten Gehölzen nach Vorgabe der Pflanzenliste I zu bepflanzen. 
 
1.6.3 Externe Ausgleichsmaßnahmen 
Nach Umsetzung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen verbleiben Beeinträch-
tigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, die vor allem das Boden- und das 
Biotoppotenzial betreffen.  
Das Kompensationsdefizit wird durch die Umwandlung von Acker in eine Artenreiche Mäh-
wiese auf Flächen im Eigentum der Stadt Zülpich (Gemarkung Schwerfen, Flur 5, Flurstück 
31) realisiert. Bewirtschaftungseinschränkung: Mahd ab dem 15.06. eines Jahres, Verzicht 
auf Pflegeumbruch sowie Nachsaat und Düngung. 
 
1.7 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern gem. § 9 (1) Nr. 26 
 BauGB 
Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern sind, soweit zur Herstellung der öffentlichen 
Verkehrsflächen erforderlich, auf den Privatgrundstücken zu dulden.  
Zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen ist auf den angrenzenden Grundstücksflä-
chen bei der Randeinfassung ein Hinterbeton (Rückenstütze) vom jeweiligen Grundstücksei-
gentümer zu dulden.  
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2.  Bauordnungsrechtliche Vorschriften § 9 (4) BauGB i.V. mit § 
86 (1) BauO NRW 

 
2.1  Dächer 
 
WA 1 (ein Vollgeschoss) 
Es sind nur Sattel-, Walm- und Zeltdächer mit einer Dachneigung von 25-42° zulässig. Au-
ßerdem sind Pultdächer mit einer Dachneigung von 10-22° zulässig. Der First des Hauptda-
ches muss dabei mind. 2,0 m hinter der Außenwandebene der Längsseiten des Gebäudes 
liegen. 
 
 
WA 2 (zwingend zweigeschossige Bebauung) 
Es sind Sattel-, Walm- und Zeltdächer mit einer Dachneigung von 15-30° zulässig. 
Außerdem sind Pultdächer mit einer Dachneigung von 10-22° zulässig. Der First des Haupt-
daches muss dabei mind. 2,0 m hinter der Außenwandebene der Längsseiten des Gebäudes 
liegen. 
 
WA 1 und WA 2 
Der Drempel (Kniestock) im Gebiet WA 1 darf max. 1,0 m betragen (senkrechte Höhendiffe-
renz zwischen Fußbodenoberkante Dachgeschoss und Dachtraufe). Als Traufe wird die 
Schnittlinie zwischen Dachhaut und Fassadenebene festgesetzt. 
 
Die Dächer sind in dunkelgrauem bis schwarzem bzw. braun bis rotbraunem mattem Materi-
al zu decken. Ausgenommen sind die Materialien von Einrichtungen, die der solaren Ener-
giegewinnung dienen. 
 
Aneinandergebaute Garagen und Carports sowie die beiden Hälften eines Doppelhauses 
müssen die gleiche Dachform, -farbe und -neigung aufweisen. Die Traufhöhe beider Doppel-
haushälften darf straßenseitig um max. 0,5 m voneinander abweichen. Die straßenseitige 
Baufront beider Doppelhaushälften darf um max. 1,0 m versetzt sein. 
 
Gauben oder ähnliche Dachaufbauten (einschl. Zwerchgiebel-/ häuser) dürfen in der Summe 
max. die Hälfte der Trauflänge der zugehörigen Dachfläche betragen und sind ab einer 
Dachneigung von 25° zulässig. Der Abstand von Gauben oder ähnlichen Dachaufbauten 
untereinander, zu Firsten und Ortgängen muss mindestens 1,0 m betragen. Bei Ortgängen 
zählt als Messpunkt der Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut. Dachgauben im 
Bereich des Spitzbodens sind ausgeschlossen. 
 
Solarkollektoren und sonstige Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie sind in gleicher 
Neigung wie das Dach auszuführen und dürfen max. 10 cm über die Dachfläche vorstehen. 
 
2.2  Fassadengestaltung 
Grelle, bunte und glänzende Farben sowie Fassadenplatten sind nicht zulässig. 
 
2.3  Einfriedungen 
 
Straßenseitige Grundstückseinfriedung: 
Zur öffentlichen Verkehrsfläche hin sind als Einfriedung nur max. 1,20 m hohe Laubholzhe-
cken zulässig. Die max. zulässige Höhe der straßenseitigen Hecken bezieht sich auf die Hö-
he der Oberkante der fertigen öffentlichen Verkehrsfläche (Grenze zwischen fertiger öffentli-
cher Verkehrsfläche - Gehweg/Straße - und dem jeweiligen Baugrundstück), zu der der 
Haupteingang des Gebäudes orientiert.  
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Zäune sind nur hinter oder innerhalb der Laubholzhecken zulässig. Sie dürfen die Hecke 
nicht überragen. 
Als seitliche und rückwärtige Grundstückseinfriedigung sind ausschließlich Laubholzhecken 
und Zäune zulässig. 
 
Seitliche und rückwärtige Grundstückseinfriedung: 
Zum Abschluss der gartenseitigen, seitlichen Grenzen sind von der Straßenbegrenzungslinie 
bis zur Vorderkante des Gebäudes (Vorgarten) als Einfriedung nur max. 1,20 m hohe He-
cken zulässig: Ab Hinterkante des Gebäudes sowie entlang der rückwärtigen Grundstücks-
grenzen sind nur max. 2,0 m hohe Hecken sowie Zäune als Einfriedung zulässig. Trennwän-
de sind zur Abschirmung und Sicherung im Bereich der gartenseitigen Terrassen auf der 
gemeinsamen Grundstücksgrenze bei Doppelhäusern bis zu 2,0 m Höhe und einer Tiefe von 
4,50 m ab rückwärtiger Hausfront beginnend auch als Mauern 
zulässig. 
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Einfriedung von Abfallbehältern: 
Stellplätze für Abfallbehälter sind mit Laubgehölzen oder Hecken zu umpflanzen, so dass sie 
von öffentlichen Verkehrsflächen aus nicht eingesehen werden können. 
 
 
3.  Kennzeichnungen und Hinweise 
 
Kampfmittel 
Da das Plangebiet in einem ehemaligen Bombenabwurf- und Kampfgebiet liegt, wird eine 
geophysikalische Untersuchung mit Baubeginn empfohlen. Bei zusätzlichen Erdarbeiten mit 
erheblichen mechanischen Belastungen wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. 
 
Erdbebenzone 
Die Gemarkung Dürscheven ist nach der „Karte der Erdbebenzonen und geologischen Un-
tergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland – Nordrhein-Westfallen, 1: 350.000 (Karte 
zur Din 4149)“ der Erdbebenzone 2 in geologischer Untergrundklasse T zuzuordnen. Auf die 
Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gem. DIN 4149:2005 und der ent-
sprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
Bodendenkmalpflege 
Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen, 
Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen (Tel. 02425 / 9039-0; Fax 02425 / 9039-199) unverzüg-
lich zu informieren.  
 
Bodenbewegungen durch Braunkohlenbergbau 
Das Plangebiet ist von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten 
Grundwasserabsenkungen betroffen. Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung als 
auch bei einem späteren Grundwasseranstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
möglich. Dies sollte bei konkreten Bauvorhaben berücksichtigt werden. 
 
Trinkwasserschutzgebiet 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes Oberelvenich, Zone 
III B. Die Trinkwasserschutzgebietsverordnung ist zu beachten. 
 
Niederschlagswasser 
Es wird empfohlen, das Niederschlagswasser der Dachflächen in Zisternen zu sammeln, zu 
speichern und als Brauchwasser und zur Gartenbewässerung zu nutzen. Der Überlauf ist 
an den Mischwasserkanal anzuschließen. 
 
Artenschutzrechtliche Belange 
Der Baubeginn sollte in dem Zeitraum von Ende August bis Ende Januar durchgeführt wer-
den. Innerhalb dieses definierten Zeitraumes befinden sich die potenziell durch das Vorha-
ben betroffenen Vogelarten Feldlerche, Kiebitz und Rohrweihe in ihrem Überwinterungsge-
biet (Südbeck 2005). Aufgrund der Abwesenheit dieser Arten während des Baubeginns 
schließt sich ein artschutzrechtlicher Verbotstatbestand gemäß § 44 (1) 1-3 BNatSchG aus. 
Zur Ankunft aus den Überwinterungsgebieten können die Arten auf den bereits eingesetz-
ten anthropogenen Einfluss im Plangebiet reagieren und im Umfeld vorhandene, alternative 
Habitate besiedeln. 
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Anlage: 
 

PFLANZENLISTE I: Gestaltung der Gehölzpflanzung 

Die für die Pflanzstreifen zu verwendenden Gehölze sind aus folgender Liste aus-
zuwählen: 

Baumarten 

Mindestpflanzqualität: verpflanzte Hochstämme, o.B., Stammumfang 18/20 cm  
 

Deutscher Name Botanischer Name 

Feldahorn 
Hainbuche 
Vogelkirsche 
Traubeneiche 
Stieleiche 
Eberesche 
Winterlinde 

Acer campestre 
Carpinus betulus 
Prunus avium 
Quercus petraea 
Quercus robur 
Sorbus aucuparia 
Tilia cordata 

Straucharten 

Mindestpflanzqualität: verpflanzte Sträucher, 3-4 Triebe, o.B., 60-100 cm  
Pflanzabstand: 1,50 m x 1,50 m 

Deutscher Name Botanischer Name 

Roter Hartriegel  
Haselnuss 
Eingriffliger Weißdorn 
Gemeiner Liguster 
Rote Heckenkirsche 
Schlehe 
Alpenbeere  
Hundsrose 
Bibernellrose 
Weinrose 
Apfelrose 
Salweide 
Schwarzer Holunder 
Gemeiner Flieder 

Cornus sanguínea 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Prunus spinosa 
Ribes alpinum 
Rosa canina 
Rosa pimpinellifolia 
Rosa rubiginosa 
Rosa rugosa 
Salix caprea 
Sambucus nigra 
Syringa vulgaris 

 


